
Freiwillige Radfahrprüfung und vorbereitende Radfahrschulungen durch die Exekutive

Sehr geehrte Schulleitung! 
Sehr geehrte Pädagog/inn/en!

Alle Schüler/innen der 4. Klassen Volksschule sowie den 6.- 8. Klassen Sonderschule haben wieder 
die Möglichkeit im Schuljahr 2025/26 die freiwillige Radfahrprüfung abzulegen. Die Schulungen,
Trainings und Prüfungen werden von fachkundigen Verkehrspolizist/innen der 
Landesverkehrsabteilung (LVA) Wien durchgeführt bzw. abgenommen. 

Die Organisation erfolgt in Kooperation der Bildungsdirektion Wien mit der 
Landesverkehrsabteilung der Landespolizeidirektion Wien. 

Grundsätzliche Voraussetzungen für die Teilnahme:

 Erreichen des gesetzlich geforderten Mindestalters bei Prüfungsantritt:
- vollendetes 9. Lebensjahr und Besuch der 6. Schulstufe 

oder
- vollendetes 10. Lebensjahr

 Grundlegendes Können in der Fertigkeit Radfahren vor Schulungsbeginn 

 Unterzeichnete Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten bei Prüfungsantritt (die 
Einverständniserklärung befindet sich im Lern- und Mitmachheft des ÖJRK)

Ziel der Schulungen durch die Exekutive:

Die modularen Schulungen und Radfahrtrainings der Verkehrserziehungsgruppe der LVA Wien 
sollen den Kindern als effektive Vorbereitung zur positiven Ablegung der freiwilligen 
Radfahrprüfung dienen und sie folglich zu einer sicheren und eigenverantwortlichen Teilnahme am 
öffentlichen Straßenverkehr, durch Erwerb von straßenpolizeilichem Wissen und Aufbau von 
verkehrsbezogener Handlungskompetenz als Radfahrer/in, befähigen.

Anmeldung und Ablauf:

Die Anmeldung erfolgt mittels beigefügten Formblattes bis spätestens 16. Juni 2025

 Päd/BRO 6a

Schulqualitätsmanager Ing. Christian 
Schütz, MSc
Sachbearbeiter

office@bildung-wien.gv.at
+43 1 525 25 11156
Wipplingerstraße 28, 1010 Wien

An alle
Volksschulen und Sonderschulen

Antworten bitte unter Anführung
der Geschäftszahl:
9200.010/0126-PäD/2025

Wien, 31. März 2025

mailto:office@ssr-wien.gv.at


Seite 2 zu A2BB.BCB/BC26-PäD/2B25

Achtung: Aufgrund der zu erwartenden hohen Nachfrage werden die Schulklassen, falls 
erforderlich, nach Anmeldezeitpunkt gereiht!

Noch vor Beginn der Sommerferien 2B25 erhalten Sie via E-Mail Auskunft über die ersten 
Schulungstermine vom Personal des örtlich zuständigen Schulverkehrsgartens. Für weitere 
Informationen, Rückfragen und terminliche Änderungen ist ebenfalls der zugeteilte 
Schulverkehrsgarten zuständig.
Es wird empfohlen, die Radfahrprüfung im Klassen- bzw. Schulforum zur schulbezogenen 
Veranstaltung zu erklären.

Die Verkehrspolizist/innen der Verkehrserziehungsgruppe stehen Ihnen auch gern für einen 
Elternabend zur Radfahrprüfung zur Verfügung.

Pädagog/innen und Begleitpersonen, welche die Klassen begleiten, haben während der gesamten 
Zeit der Schulungen und der Prüfung Aufsichtspflicht über die Schüler/innen.

Fahrräder und Helmpflicht

Gem. § 68 Abs. 6 StVO müssen Kinder bis zum C2. Lebensjahr einen Radfahrhelm tragen.
Die Schüler/innen müssen zu jedem Termin im Schulverkehrsgarten einen eigenen Helm 
mitbringen, in Ausnahmefällen können vereinzelt Helme ausgeborgt werden.

Die Schulverkehrsgärten sind mit Fahrrädern ausgestattet, diese können während der Schulungen 
kostenfrei verwendet werden.

Es besteht die Möglichkeit Helme für die Schüler/innen mittels einer Sammelbestellung zu einem 
Aktionspreis zu erwerben. Informationsmaterial und eine Sammelbestellliste erhalten Sie über den 
zuständigen Schulverkehrsgarten.

Während sämtlicher Termine in den Schulverkehrsgärten wird um witterungsentsprechende, 
sportive Kleidung, sowie insbesondere um festes Schuhwerk ersucht!

Modulare Radfahrtrainings zur Vorbereitung auf die freiwillige Radfahrprüfung:

 Modul 4: Fahrtechniktraining im Verkehrsgarten:  

Spezifische Übungen und Bewegungsspiele zur Förderung sportmotorischer Bewegungen der 
Fertigkeit Radfahren. Die Anleitung erfolgt durch Verkehrspolizist/innen der 
Verkehrserziehungsgruppe der LVA Wien. 

Lernunterlagen des ÖJRK

- Lern- und Mitmachheft zur freiwilligen Radfahrprüfung
- Lernplattform: www.radfahrprüfung.at (Videos, Geschichten, Arbeitsblätter, uvm.)

Die Unterlagen für jedes Kind erhalten Sie im Schulverkehrsgarten beim ersten Schulungstermin. 
Eine eigenmächtige Bestellung ist nicht vorgesehen!

Tipp: Webinar für Lehrpersonen zur Nutzung der Lernunterlagen:
 https://youtu.be/wmm17Y1RX6I (4B min):

http://www.radfahrpr%C3%BCfung.at/
https://youtu.be/wmm17Y1RX6I
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Mögliche Übungen: 8er-Fahren, Slalomfahren, Verhalten bei Hindernissen, Richtiges Anhalten und 
Zielbremsungen, präzises Fahrverhalten und Bewegungsökonomie, Übungs- und 
Geschicklichkeitsaufgaben, usw.

Zeitlicher Umfang der Übungseinheit: ca. C,5 h.

Folgender Zeitrahmen für die Einteilung einer Übungseinheit für Ihre Klasse ist grundsätzlich 
vorgesehen: 8:45 – C2:C5 und für Klassen mit Nachmittagsunterricht von C3:BB – C5:C5.
Die konkreten Zeiten Ihres Termins werden Ihnen via E-Mail vor den Sommerferien 
bekanntgegeben.

 Modul 8: Fahrpraxis nach den Verkehrsvorschriften im Verkehrsgarten: 

Aufbauend auf Modul C wird die motorische Grundfertigkeit durch straßenverkehrsspezifische 
motorische Elemente des Radfahrens ergänzt. Vermittelt werden u.a.: Schulterblick, effektives 
Handzeichen, Einordnen und Spurenwechsel, Anhalten unter Integration von Verkehrsvorschriften, 
sinnvolles Beobachten und Blickkontakt während des Radfahrens, Abbiegevorgang und Abbiegen. 

Zielsetzung des Modul 3 ist weiteres die Umsetzung von erworbenem theoretischem Wissen auf die 
Fahrpraxis, sowie die Ausbildung von Selbst- und Handlungskompetenz durch praktische Simulation 
unterschiedlicher Verkehrssituationen unter richtiger Anwendung von Verkehrsregeln im 
Schonraum.

Zeitlicher Umfang der Übungseinheit: ca. C,5 h.

 Radfahrprüfung im Verkehrsgarten (3-teilig):

Für die Teilnahme an der Radfahrprüfung ist die unterschriebene Einverständniserklärung und für 
die Ausstellung des Ausweises zusätzlich das Foto des Kindes unbedingt erforderlich!

Theoretisches Wissen, Fahrtechnik und Fahrpraxis werden von Verkehrspolizist/innen der 
Verkehrserziehungsgruppe der LVA Wien abgeprüft.

Sollte aus unvorhergesehenen Gründen eine Klasse an der Radfahrschulung nicht teilnehmen 
können, bzw. zweifelhafte Wetterbedingungen vorherrschen, bitten wir Sie, sich mit dem 
zuständigen Schulverkehrsgarten in Verbindung zu setzen. 

Weitere Informationen und den Prüfungstermin erhalten Sie im Laufe der modularen Schulungen 
durch den örtlich zuständigen Verkehrsgarten.

Zusätzliche Übungsmöglichkeiten (Info für Erziehungsberechtigte)

- Zusätzliches, selbstständiges Übungsfahren im Schulverkehrsgarten Baumgasse 
wochentags von 1N:00 bis O0:00 Uhr
Wochenende von 0P:00 bis O0:00 Uhr

Hierbei müssen ein eigenes Fahrrad und ein eigener Radfahrhelm mitgebracht werden.

Bitte bis zu Modul 2 einsammeln und mitbringen: 
- Unterschriebenes Antragsformular (Einverständniserklärung im Lern- und Mitmachheft 

des ÖJRK)
- Aktuelles Lichtbild in Frontalansicht (am besten selbstklebend, max. Größe: H 3cm, B 

2,5cm) keine Reisepasskriterien notwendig
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Darüber hinaus bieten die Verkehrsgärten zu den Öffnungszeiten, je nach vorhandener 
Personalressource und verfügbarer Rest-Termine, zusätzliches Übungsfahren an gewissen 
Nachmittagen an. 
Zur weiteren Information und Terminvereinbarung betreffend Übungsfahren können die 
Erziehungsberechtigten via E-Mail oder tel. Kontakt mit dem zuständigen Verkehrsgarten 
aufnehmen.

Es ist auch möglich im Rahmen des Nachmittagsunterrichts einen Übungsnachmittag zu 
vereinbaren

Ausstellung Radfahrausweis:
Bei positiver Absolvierung der 3-teiligen Radfahrprüfung wird der Radfahrausweis als Bestätigung 
der beh. Bewilligung iSd § 65 Abs. C und 2 StVO CA6B unmittelbar im zuständigen 
Schulverkehrsgarten ausgestellt und zusammen mit einem Zahlschein über die Verwaltungsabgabe 
von € 3,27,-ausgehändigt. 

Kontakt der Schulverkehrsgärten:

Schulverkehrsgarten im Prater: 2. Bezirk; Prater-Hauptallee gegenüber Vivariumstraße, neben der 
Abfahrtsstelle der Liliputbahn - Anfahrt mit UC und U2 bis Praterstern od. Schnellbahn
Tel.: BC 3C3 CB/6C7BB   Email: lpd-w-lva-C-CVEG-Prater@polizei.gv.at

Schulverkehrsgarten in Floridsdorf: 2C. Bezirk, Tetmajergasse Aa , an der Einmündung der Nord- 
brücke in die Prager Straße - Anfahrt mit der U6 od. Schnellbahn bis Floridsdorf und Linie 26 bis 
Nordbrücke
Tel.: BC 3C3 CB/647BB   Email: lpd-w-lva-C-CVEG-Floridsdorf@polizei.gv.at

Schulverkehrsgarten in der Baumgasse: 3. Bezirk, Baumgasse C3C, am Gelände des ÖAMTC 
Mobilitätsparks – Anfahrt mit U3 Station Erdberg
Tel.: BC 3C3 CB/587BC   Email: lpd-w-lva-C-C-VEG-Baumgasse@polizei.gv.at

Schulverkehrsgarten in der Elisenstraße: 23. Bezirk, Elisenstraßen 45, am Gelände von Jugend am 
Werk – Anfahrt Linie 6BA
Auskunft erfolgt über Schulverkehrsgarten Baumgasse
Tel.: BC 3C3 CB/587BC    Email: lpd-w-lva-C-C-VEG-Baumgasse@polizei.gv.at

Für die Bildungsdirektorin:
HRin Mag.a Ulrike Mangl

Leiterin des Bereichs Pädagogischer Dienst
Elektronisch gefertigt
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